
 
 
  

 
K U N D M A C H U N G  

des Ergebnisses der Gemeindevertretungswahl am 14. März  2010 in der Gemeinde Sulzberg 
 
Gemäß § 49 Abs. 5 des Gemeindewahlgesetzes, LGBl. Nr. 30/1999, idgF, wird kundgemacht: 

 
 

Auf Grund des Ergebnisses der Wahl in die Gemeindevertretung am 14.  März 2010 entfallen auf 
 

ÖVP-Bürgerliste Sulzberg  10 Mandate

Thaler Liste  3 Mandate

Zukunft Sulzberg – offene und parteiunabhängige Bürgerliste  5 Mandate
 
 
Auf Grund des Ergebnisses der Wahl in die Gemeindevertretung am 14. März 2010 sind gewählt: 
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Wahl des Bürgermeisters 
 

Da im Sinne der Bestimmungen des § 48 Abs. 1 bis 3 des Gemeindewahlgesetzes kein Wahlwerber als zum 
Bürgermeister gewählt zu erklären war und nicht nach den Bestimmungen des 8. Abschnittes des 
Gemeindewahlgesetzes vorzugehen ist, ist der Bürgermeister nach § 61 des Gemeindegesetzes von der 
Gemeindevertretung zu wählen. 

 
 
Gemäß § 50 des Gemeindewahlgesetzes kann jede Partei, deren Wahlvorschlag für die Wahlen in die 

Gemeindevertretung veröffentlicht wurde, binnen drei Tagen nach Verlautbarung der Wahlergebnisse gegen die 
ziffernmäßige Ermittlung der Wahlergebnisse bei den Wahlen in die Gemeindevertretung und jede Partei, deren 
Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters veröffentlicht wurde, gegen die ziffernmäßige Ermittlung der 
Wahlergebnisse bei der Wahl des Bürgermeisters durch ihren zustellungsbevollmächtigten Vertreter Einspruch 
erheben. Im Einspruch ist hinreichend glaubhaft zu machen, warum und inwiefern die ziffernmäßigen 
Ermittlungen der Gemeindewahlbehörde nicht den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Er ist 
bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich einzubringen.  

 
 
 Für die Gemeindewahlbehörde 
 Der Gemeindewahlleiter 
 
 

............................................................ 
 
 
 
 
 
An die Amtstafel angeschlagen am:  14.3.2010   
   (Unterschrift)
 
Von der Amtstafel abgenommen am:    
   (Unterschrift)

 
 

 

Verteiler 

 1. Ausfertigung (für den Anschlag an der Amtstafel) 

 2. Ausfertigung (für den Wahlakt der Gemeinde) 

 3. und 4. Ausfertigung (für die Bezirkswahlbehörde mit Anschlagsvermerk) 
 
 
 

 


